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	Einstellungs​termin
	Semester
	Dauer

	1. Mai oder 1. Novem​ber 
	Einführungssemester

· Zehn Wochenstunden Hospitationen und angeleiteter Unterricht

· Veranstaltungen des Studienseminars (nicht bewertete Ausbildungsveranstaltungen, lehramts-und studienseminarspezifisch)
· Teilnahme an Konferenzen. sofern Verpflichtung durch Schulleiterin oder Schulleiter
· Aufgabenstellungen durch die Fachmodulzuständigen zur Vorbereitung der Fachmodule des 1. Hauptsemesters

· LiV mit Lehramt G entscheiden bis 15.06/15.12., ob sie Fachmodlule in D oder M besuchen
· Wichtig:Vorschlagsrecht bei der Wahl der Mentorinnen und Mentoren
· Verkürzung der Ausbildung ist möglich.
	3 Monate 

	1. August oder 1. Februar 
	Erstes Hauptsemester

· 10-12 Wochenstunden Unterricht eigenverantworteter Unterricht (bis zu 4 Stunden durch Mentor/innen begleitet), 2 Stunden Hospitation
· Veranstaltungen des Studienseminars (vier bewertete Module und weitere nicht bewertete lehramts-und studienseminarspezifische Ausbildungsveranstaltungen
· Teilnahme an Konferenzen, besonderen schulischen Veranstaltungen, Elterngesprächen, ... 
· Vorüberlegungen zur schriftlichen Arbeit, Vorschlag einer betreuenden Ausbildungskraft, ggf. nach Beratung schon Anfertigung der pädagogischen Facharbeit
	6 Monate 

	1. Februar oder 1. August 
	Zweites Hauptsemester

· 10-12 Wochenstunden Unterricht eigenverantworteter Unterricht (ggf. bis zu 4 Stunden durch Mentor/innen begleitet), 2 Stunden Hospitation
· Veranstaltungen des Studienseminars (vier bewertete Module und weitere nicht bewertete lehramts-und studienseminarspezifische Ausbildungsveranstaltungen
· Teilnahme an Konferenzen, besonderen schulischen Veranstaltungen, Elterngesprächen, ... 
· Anfertigung der pädagogischen Facharbeit  (Festlegung des Themas spätestens zum 01.05. bzw. 01.11.)
	6:Monate 

	1. August oder 1. Februar

Die Prüfung findet in der Regel zwischen 15. April und 31.Juli oder 15. Oktober und 31. Januar im Prüfungssemester statt

Ende des Vorbereitungs​dienstes zum:

31. Januar oder 31. Juli
	Prüfungssemester

· spätestens zum 1. Oktober oder 1. April Meldung zur Prüfung mit Abgabe des Portfolios und der pädagogischen Facharbeit; Nachweis der Befähigung zum Leisten Erster Hilfe; Angabe der Unterrichtsfacher, Aufgabenfelder und Fachrichtungen hinsichtlich der Prüfungslehrproben; Vorlage einer tabellarischen Übersicht mit Schwerpunkten für mündliche Prüfung; Zustimmung zur Teilnahme von Gästen (zum Beispiel Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst) an unterrichtspraktischer Prüfung (Lehrproben) und an mündlicher Prüfung; Abgabe des Schulleitungsgutachtens

· 6-8 Wochenstunden Unterricht, 2 Stunden Hospitation 

· Veranstaltungen des Studienseminars (ein bewertetes Modul und weitere nicht bewertete lehramts-und studienseminarspezifische Pflicht- und Wahlpflichtmodule)

· Teilnahme an Konferenzen, besonderen schulischen Veranstaltungen, Elterngesprächen, ...
· Vorbereitung auf Prüfung (§ 56 ff HLbGDV)
· nach Ablegung der Prüfung Einsatz von bis zu 12 Wochenstunden in Unterricht / Betreuung
	6 Monate 


